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Grosser Rat. Rücktritt und Ersatz

Der Regierungsrat nimmt Kenntnis vom Rücktritt von Herrn Grossrat 

31. Dezember 2016.  

Gestützt auf das Gesetz über die politischen Rechte vom 5. Juni 2012 (Art. 90 Abs. 2 PRG) 

erklärt der Regierungsrat 

Frau Katharina Baumann, 19

singen, auf der Liste 3, Eidgenössich

per 1. Januar 2017 als in den Grossen Rat gewählt. 

Dieser Beschluss ist im kantonalen Amtsblatt zu veröffentlichen.

Verteiler 

• Staatskanzlei 
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Regierungsratsbeschluss 

1350/2016 

7. Dezember 2016 

Staatskanzlei 

2016.STA.25227 

Nicht klassifiziert 

Grosser Rat. Rücktritt und Ersatz 

Der Regierungsrat nimmt Kenntnis vom Rücktritt von Herrn Grossrat Stefan Oester

Gestützt auf das Gesetz über die politischen Rechte vom 5. Juni 2012 (Art. 90 Abs. 2 PRG) 

, 1970, Geschäftsfrau, Lehrerin, Tägertschistrasse 56,

3, Eidgenössich-Demokratische Union, im Wahlkreis Mittelland

als in den Grossen Rat gewählt.  

ist im kantonalen Amtsblatt zu veröffentlichen. 

Im Namen des Regierungsrates

Der Staatsschreiber 

Auer 
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Stefan Oester, Belp, per 

Gestützt auf das Gesetz über die politischen Rechte vom 5. Juni 2012 (Art. 90 Abs. 2 PRG) 

Tägertschistrasse 56, 3110 Mün-

Wahlkreis Mittelland-Süd,  

Im Namen des Regierungsrates 


